
Ursprüngliche Darstellung des rechtskräftigen Flächennutzungsplans (2020)

Geplante Darstellung der 26. Änderung des Flächennutzungsplans  
(Vorentwurf 07/2024)

Gesetzliche Grundlagen
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. 

I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I 
Nr. 394) geändert worden ist. 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung des Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBI. S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 176) geändert worden ist. 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

Verfahrensvermerke

1. Die 26. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bernau bei 
Berlin i. d. F. ................................ bestehend aus der Planzeichnung 
sowie der Begründung einschließlich Umweltbericht wurde am ............
.................... von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bernau 
bei Berlin beschlossen.  
 
Bernau bei Berlin ................................  
 
Bürgermeister    Siegel 

2. Die 26. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bernau bei 
Berlin i. d. F. ................................ wurde der höheren Verwaltungs- 
behörde gemäß § 6 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom ..........................  
zur Genehmigung vorgelegt.  
Mit Schreiben der höheren Verwaltungsbehörde vom   
................................  Az. ................................,  
wurde die 26. Änderung des Flächennnutzungsplans genehmigt.  
 
Eberswalde ................................  
      Siegel 

3. Die genehmigte 26. Änderung des FLächennutzungsplanes wird hiermit 
ausgefertigt. Es wird bestätigt, dass das Verfahren ordnungsgemäß 
durchgeführt wurde.

Bernau bei Berlin,  ................................  
 
Bürgermeister     Siegel

4. Die Genehmigung der 26. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Bernau bei Berlin sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Diensstunden von jedermann eingesehen werden kann 
und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am  ...........................  
ortsüblich bekanntgemacht worden.  
In der Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen für die Geltend- 
machung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und  
von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 
BauGB) hingewiesen worden. Die 26. Änderung des Flächennutzungs-
plans tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Bernau bei Berlin,  ................................
 
Bürgermeister     Siegel

Planzeichen

Bernau bei Berlin

26. Änderung des Flächennutzungsplans
Änderungsbereich „Rettungswache und 
Wasserstofftankstelle Wandlitzer Chaussee“
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